
584 Besprechungen und Anzeigen 

Angesichts der im hohen MA. anzunehmenden Wandlungen spielen altertümliche 
Rechtsverhältnisse wie die der Grafsmaftsfreien eine Rolle, wobei es voreilig 
wäre, hier von Ausnahmen zu spremen (aum die Pfleghaften kommen nur 
dreimal in Urkunden des 13. Jh. vor); ebenso ersmeint hinsimtlim der Forst­
abgaben Vorsicht am Platze, da es sim dabei vielfam (so aum im Marburger 
Raume: DA. 12, 194) nimt um Rodungs-, sondern um Viehweideabgaben 
handelt. 

K. J o r d a n, Herzogtum und Stamm in Samsen während des hohen 
Mittelalters, Niedersämsismes Jb. f. LG. 30 (1959) 1-27, legt die Entwicklung 
der Herzogsgewalt in Samsen von den ludolfingismen und billungismen An­
fängen (Hermann Billung als princeps militiae des sämsismen Königs ähnlim 
wie schon der Babenberger Heinrim unter dem karolingismen Unterkönig Lud­
wig III.) an dar. Sind die Billunger nom Herzoge in Samsen auf Grund 
einer Summierung ihrer gräflimen Remte, so bahnt sim unter Lothar von 
Süpplingenburg der Weg zur "Gebietsherrschaft großen Stils" Heinrims des 
Löwen an. W. M. 

H. Rennefahrt, Beitrag zu der Frage der Herkunft des Smiedsgerimts­
wesens, besonders nam westsmweizerismen Quellen, Smweizer Beitr. zur allgem. 
Gesmimte 16 (1958) 5-55, zeigt, daß "das weltlime Smiedswesen des späten 
MA. in der Smweiz, namentlim in der Westsmweiz, durm das seit dem frühen 
MA. heimisme Gewohnheitsremt gestaltet und nur oberflämlim vom römism-
kanonischen Remt beeinflußt worden ist". K. R. 

G. K o n i d a r i s, Zur Lösung der Quellenprobleme des Urmristentums, 
ZRG. Kan. Abt. 44 (1958) 337-342, gibt Ergebnisse seines im Ersmeinen be­
griffenen Werkes bekannt: Neat "Epeuvat 1rp6c; Aumv TlDv 1rpoßAru.!dTwv Twv 
Tll')TWv TOO 'EKKÄ. TToAlTeUfJ.aToc; TOtl 'APXlKoO XptanavlO"fJ.OO I, 1, Athen 1956. 
Ein Vergleim der Ost- und Westkirme in der Frühzeit zeige, daß allein das 
Presbyterat die Urform der späteren Organisatorismen Amter gewesen sei. 

G. Wo l f, Gloriosissimus papa. Ein Beitrag zur Gesmimte des älteren Episko­
pats, ZRG. Kan. Abt. 44 (1958) 350-352. - Der seit Beginn des 5. Jh. ver­
smiedentlieh auftaumende 'Zusatz in Christo ZU gloriosissimus sei nötig ge­
worden, um säkularen Mißdeutungen vorzubeugen. 

A. S t e in w e n t e r, Aus dem kirmlimen Vermögensremte der Papyri, ZRG. 
Kan. Abt. 44 (1958) 1-34, zeigt - teilweise an Hand neuer Funde -, daß 
die ägyptische Kirche vom 6.-8. Jh. trotz der energismen vermögensrechtlimen 
Novellen Justinians eine selbständige, von der byzantinismen Kirme getrennte 
Entwicklung durchgemacht hat. H. F. 

R. Bauerreiß, Abtstab und Bismofsstab, StMGBO. 68 (1957) 215-226, 
geht von dem Wortgebrauch ferula für den Bischofs-, baculus für den Abtstab aus. 
Ferula bedeutet nach antikem Wortverständnis Rute, kann daher nur als ge­
rader, niemals als Krummstab verstanden werden. Darum sei aum der Petrus­
stab in Köln nur mit einem Knauf versehen. In dem liber ordinum der west­
gotischen Kirche finde sim die älteste Erwähnung eines Abtstabes, und zwar 
hier nicht als Herrschaftszeichen, sondern als das persönlime Zeichen des 
Prophetennachfolgers. Der Abtstab sei früher und besser bezeugt als der 
Bischofsstab. Unter seinem Einfluß vor allem in Westfrankreim' habe der 
Bischofsstab die Krümmung als gekrümmter Hirtenstab angenommen. 


